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	Anhörung: Änderung der Verkehrsregelverordnung (VRV)
Stellungnahme des AGVS, Autogewerbeverbandes der Schweiz


Sehr geehrter Herr Direktor Dieterle
Sehr geehrte Damen und Herren

Der AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz, der seit 1927 die Interessen von heute rund 4'000 Garagenbetrieben aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vertritt, dankt für die Gelegenheit, im Rahmen der eingangs erwähnten Anhörung Stellung nehmen zu können.
Mit Schreiben vom 21. Dezember 2007 laden Sie uns ein, zu einigen vorgeschlagenen Änderungen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und teilen Ihnen folgendes mit:

Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden ausser mit denjenigen in Artikel 91, Ziffer 7: Die vorgeschlagene Begrenzung auf eine 30-minütige Leerfahrt ist praxisfremd und deshalb nicht einzuführen. Beim reinen Strassentransport muss eine 60-minütige Leerfahrt erlaubt sein, weil diese Zeit in bestimmten Fällen erforderlich ist, um einen zulässigen Abstellplatz zu finden. Beim Kombiverkehr muss eine 90-minütige Leerfahrt erlaubt sein, weil diese Zeit in bestimmten Fällen für den Vor- bzw. Nachlauf erforderlich ist.
  
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Freundliche Grüsse

AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz

	Urs Wernli 

Zentralpräsident
	Gregor Bucher

Mitglied der Geschäftsleitung
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